
Zusätzliche Aufnahme-Voraussetzungen für besonders 
qualifizierte Bewerber/innen in den zweiten Ausbildungsab-
schnitt

Zielgruppe
Personen, die ein einschlägiges Fach- oder Hochschulstu-
dium oder eine mehrjährige zusammenhängende Vollzeit-
beschäftigung in einer sozialpädagogischen Einrichtungen 
nachweisen

Nachweis der besonderen Qualifikationen erfolgt in einer 
Feststellungs- und Aufnahmeprüfung

Zweiter Ausbildungsabschnitt (ein Jahr)
Ausbildung in Vollzeit an der Fachschule für Sozialwesen 

Dritter Ausbildungsabschnitt (in der Regel ein Jahr)
Berufspraktikum

Staatlich anerkannte Erzieherin/ 
staatlich anerkannter Erzieher


